
 

 

Die Gymnasiale Oberstufe am Evangelischen Gymnasium Kleinmachnow 
 
GOSTV 21. August 2009 (GVBl. II S. 578), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. April 2021 (GVBl. II/21, Nr. 47) 
 
Aufgabenfeld I  sprachlich-künstlerisch Deutsch, Fremdsprachen, Kunst, Musik, Darstellen-

des Spiel 
Aufgabenfeld II gesellschaftswissen-

schaftlich 
Geschichte, Religion, Politische Bildung, Geografie 

Aufgabenfeld III mathematisch-
naturwissenschaftlich- 
technisch 

Mathematik, Informatik 
Naturwissenschaften: Biologie, Chemie, Physik 

 
Anmerkungen zur Kurswahl 
 
1. Insgesamt müssen mindestens 10 Kurse (max. 11 Kurse) gewählt werden, die dann in die Ge-

samtqualifikation eingebracht werden müssen. Hierbei sind 2 Leistungskurse zu belegen.  
 
2. Mindestens sind zu belegen: im Aufgabenfeld I - Deutsch, eine Fremdsprachen sowie Kunst 

oder Musik oder Darstellendes Spiel; im Aufgabenfeld II - Geschichte und ein weiteres Fach 
dieses Aufgabenfeldes (Erdkunde oder Politische Bildung oder Religion); im Aufgabenfeld III - 
Mathematik, ein naturwissenschaftliches Fach sowie ein weiteres Fach dieses Aufgabenfeldes 
oder des Aufgabenfeldes II; das Fach Sport; der Seminarkurs. 

 
3. Geschichte und Religion sind verpflichtend zu belegen, als Grund- oder Leistungskurs.  
 
4. Fächer, die als Leistungskurse gewählt wurden, können nicht noch einmal als Grundkurs ange-

wählt werden.  
 
5. Alle zur 11. Klasse angewählten Fächer müssen 4 Halbjahre besucht werden, unabhängig da-

von, ob sie in die Gesamtqualifikation eingebracht werden oder nicht.  
 
6. Es wird ein Seminarkurs für 4 Halbjahre der GOST gewählt. 
 
7. Es können nur Fächer belegt werden, die in der 10. Klasse besucht wurden.  
 
 
Wahl der Klausurfächer in der 11. Jahrgangsstufe:  

- in beiden Leistungskursen 
- in Deutsch, Mathematik, Fremdsprache, einem naturwissenschaftlichen Fach und einem 

gesellschaftswissenschaftlichen Fach  
- wurde eines dieser Fächer als LK gewählt, ist ein anderes Fach als Klausurfach zu wählen 

insgesamt 7 Klausurfächer 
 

Wahl der Abiturprüfungsfächer  (§ 10 GOSTV) 

mindestens zwei der Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch 
alle Aufgabenfelder müssen vertreten sein 
1. und 2. Abiturprüfungsfach schriftlich in den beiden Leistungskursen 
3. Abiturprüfungsfach schriftlich in einem Grundkurs 
4. Abiturprüfungsfach mündlich in einem Grundkurs 
Zusätzlich kann eine Besondere Lernleistung als fünfte freiwillige Abiturprüfung gewählt werden.  

Die Schülerinnen und Schüler wählen zu Beginn des zweiten Schuljahres der Qualifikationsphase 
die Abiturprüfungsfächer. 



 

 

Bewertungsbereiche in der Gymnasialen Oberstufe 
 
VV-Leistung vom 21.Juli 2011, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschriften vom 24.Juli 2021 
 
Klausuren (Die Klausurnote geht zu 1/3 in die Kursabschlussnote ein):  
 

Fächer auf 1. Schulhalbjahr 2. Schulhalbjahr 

Leistungskurse 1 in jedem Fach 
(mind. 135 min) 

1 in jedem Fach 
mind. 135 * 

Grundkurse 1 in 5 Fächern 
(90 min) 

1 in 5 Fächern 
(90 min) 

 
 

Fächer auf 3. Halbjahr 
 Anzahl der Klausu-

ren pro Kurs 
 Dauer in min Anzahl insge-

samt pro HJ 
Grundkurs 1 im 3. APF Deu 255 2 

Ma 285 
Engl, Frz 255 
Bio, Phy, Che 255 
alle sonstigen Fächer 210 

 1 im 4. mdl APF  135 
Leistungskurse 1 pro Kurs (1. und 

2. APF) 
Deu,  
Ma,  
Engl 
Bio 

315 
330 
285 
300 

2 

Sonstige Fächer 270 
 
 

Fächer auf 4. Halbjahr 
 Anzahl der Klausu-

ren pro Kurs 
 Dauer in min Anzahl insge-

samt pro HJ 
Grundkurs 1 im 3. APF alle Fächer 90 2 

1 im 4. mdl APF 90 
Leistungskurse 1 pro Kurs (1. und 

2. APF) 
Deu, Ma, Engl mind. 135 * 

 
2 

Sonstige Fächer 
* Die Entscheidung trifft die Fachkonferenz 
 
 
Der Andere Leistungsnachweis 
 
Ein Anderer Leistungsnachweis kann freiwillig in einem Grund- oder Leistungskurs im 1.-3. 
Semester erbracht werden. Der Andere Leistungsnachweis ist eine Zusatzleistung neben der 
Klausur. Die Note geht zu 1/3 in die Kursabschlussnote ein. Der Andere Leistungsnachweis um-
fasst die eigenständige Erarbeitung und Präsentation eines selbstgewählten Themas.  
 
Die mündliche Leistungsfeststellung 
  
Die mündliche Leistungsfeststellung erfolgt im 2. Jahr der Qualifikationsphase in einer Fortge-
führten Fremdsprache und dient dem Nachweis fremdsprachlicher Handlungskompetenz. Die 
Überprüfung erfolgt als Gruppengespräch. Die Note geht zu 1/3 in die Kursabschlussnote ein. 


